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Vorbericht  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 1, § 3 KommHV) 

für das Haushaltsjahr  

2025 

Der Gesamthaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben wird wie folgt festgesetzt: 

 Verwaltungshaushalt 

EUR 

Vermögenshaushalt 

EUR 

Gesamthaushalt 

EUR 

Einnahmen  

und 

Ausgaben 

 

3.336.274 

 

4.790.662 

 

8.126.936 

 

Verwaltungs-
haushalt; 

3.336.274 € ; 
41%

Vermögens-
haushalt; 

4.790.662 € ; 
59%

Gesamthaushalt

 

 

Haushalts- und Rechnungsvergleich (Vorjahr/e): 

2025 Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis
Verwaltungshaushalt 3.336.274 € 3.403.923 € 2.963.857,92 €
Vermögenshaushalt 4.790.662 € 5.502.081 € 4.299.324,36 €
Gesamthaushalt 8.126.936 € 8.906.004 € 7.263.182,28 €  
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Es ergeben sich demnach folgende Änderungen gegenüber den Ansätzen des Vorjahres: 

 der Verwaltungshaushalt um  - 67.649 €  - 1,99 % 

 der Vermögenshaushalt um  - 711.419 €  - 12,93 % 

 der Gesamthaushalt um  - 779.068 €  - 8,75 % 

 

Eine Darstellung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabenveränderungen gegenüber dem Vorjah-

reshaushalt ergibt sich aus dem Haushaltsplan. 

 

Im Einzelnen sind zu den wesentlichsten Abweichungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahres-

haushalt folgende ergänzende Feststellungen veranlasst: 

 

Verwaltungshaushalt – Einnahmen 

 

I. Steuern 

a) Grundsteuer A und B 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit 

39.000 € und der Grundsteuer B mit 230.000 € veranschlagt. 

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen jeweils 350 v.H. 

 

b) Gewerbesteuer 

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz um 100.000 € erhöht auf nunmehr 600.000 €.  

Seit dem Jahr 2019 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 350 v.H. (vorläufiger Landesdurch-

schnitt der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2023 mit 1000 – 3000 EW = 329,0 %). 
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c) Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranschlagter  

Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragssteuer. Veranschlagt wurden 

im Haushaltsplan 1.100.000 €. Die Schätzung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Da-

tenverarbeitung für das Jahr 2025 beläuft sich auf 1.107.700 €.  

Der Beteiligungsbetrag für die Einkommensteuer-Ersatzleistungen beträgt 80.000 €. Der Einkom-

mensteuerersatz wird für die überproportionalen Belastungen der Länder und Gemeinden durch die 

Neuregelung des Familienlastenausgleiches gewährt.  

 

d) Umsatzsteuer 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes ver-

teilt. Veranschlagt wurden im Haushalt 2025 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 

100.000 € (Vorjahr: 100.500 €). Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat 

eine Schätzung in Höhe von 99.116 € herausgegeben.  
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e) Schlüsselzuweisung 

Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen ist ein weiteres Instrument des kommunalen Finanz-

ausgleiches. Sie soll fehlende eigene Einnahmemöglichkeiten ausgleichen. 

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung erhält die Gemeinde 

Berg im Gau im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 308.164 € (Vorjahr: 0 €). 

Der Grund liegt an der verminderten Umlagekraftzahl (s. Erläuterung Seite 7 und 8 „Kreisumlage“). 
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II. Gebühren und sonstige Entgelte 

a) Abwasserbeseitigung (UA 7000) 

Die Kanalbenutzungsgebühren sind in diesem Jahr mit 175.000 € veranschlagt.  

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 belief sich auf 177.486,84 €.  

Die Einnahmen aus der Niederschlagswassergebühr ist in Höhe von 19.000 € veranschlagt (Rech-

nungsergebnis Vorjahr: 19.118,61 €). 

Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung im UA 7000 beträgt 37.250 € (Innere Verrechnung 

mit UA 6300).  

Im Unterabschnitt 7000 ergibt sich eine Überdeckung von 2.830 €. 

 

b) Bestattungswesen (UA 7500) 

Die Benutzungsgebühren im Bereich des Bestattungswesens sind mit 8.000 € und die Grabnut-

zungsrechte sind in Höhe von 5.000 € veranschlagt.  

Im Unterabschnitt 7500 ergibt sich eine Unterdeckung von 3.690 €. 

 

c) Versorgungsunternehmen (UA 8100) 

Die Einnahmen aus der EEG-Abgabe betragen 75.000 €.  

Die Konzessionsabgabe wurde mit 35.000 € (Vorjahr 35.000 €) veranschlagt.  

 

Steuern, 
Zuweisungen; 

1.880.164 €; 56%

Gewerbesteuer; 
600.000 €; 18%

Gebühren und 
Entgelte; 208.650 €; 

6%

Pachten u. Mieten; 
58.120 €; 2%

sonstige Verw.-
Einnahmen; 519.500 

€; 16%

sonstige Finanz-
einnahmen; 69.840 €; 

2%
Zuführung v. VmH; 0 

€; 0%

Verwaltungshaushalt-Einnahmen
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Verwaltungshaushalt – Ausgaben 

a) Personalausgaben 

Bei den Personalausgaben (Gruppe 4: 442.530 €) ergibt sich in diesem Jahr eine einmalige Ge-

samterhöhung um 181.250 € (= 69,37 %). 

Die Personalausgaben entsprechen 13,26 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Vor-

jahr: 7,71 %). 

 

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 5 und 6) sind gegenüber dem Ansatz 

des Vorjahres (512.022 €) im Jahr 2025 mit 518.732 €, also 6.710 € (= 1,31 %) höher veranschlagt.  

Dies entspricht 15,55 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (2024 = 15,04 %).  

 

c) Kreisumlage 

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 52,50 % veranschlagt (Vorjahr: 52,00%). Die Umla-

gekraftzahlen (Steuerkraftzahlen 2023 + 80 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024) sind die 

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage (Umlagekraftzahlen x Hebesatz = Kreisumlage).  

Die Umlagekraft vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.049.359 € auf 1.614.173 €  

(- 39,40 %). 

Im Jahr 2025 beläuft sich die Kreisumlage auf 847.450 € (Vorjahr: 1.385.100 €).  



Gemeinde Berg im Gau Haushalt 2025 
 

 
Seite 7 von 16 

 

1.529.020 € 1.619.901 €
1.751.130 €

2.663.532 €

1.614.173 €

100.000 € 

600.000 € 

1.100.000 € 

1.600.000 € 

2.100.000 € 

2.600.000 € 

3.100.000 € 

2021 2022 2023 2024 2025

Umlagekraft-Zahlen

 

 

76
4.

55
0 

€ 

81
8.

10
0 

€ 

88
4.

32
1 

€ 

1.
38

5.
10

0 
€ 

84
7.

45
0 

€ 

50,00%

50,50%

50,50%

52,00%
52,50%

48,50%

49,00%

49,50%

50,00%

50,50%

51,00%

51,50%

52,00%

52,50%

53,00%

- € 

200.000 € 

400.000 € 

600.000 € 

800.000 € 

1.000.000 € 

1.200.000 € 

1.400.000 € 

1.600.000 € 

2021 2022 2023 2024 2025

Kreisumlage - Hebesatz

Kreisumlage Hebesatz

 

 

 

 

 



Gemeinde Berg im Gau Haushalt 2025 
 

 
Seite 8 von 16 

 

 

d) Allgemeine Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 

Die Verwaltungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen beträgt 287.100 € (2024: 

291.200 €). Pro Einwohner beträgt die Umlage 204,91 € (Vorjahr: 210,48 €). 
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e) Gewerbesteuerumlage 

Die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen und der 

Abrechnung für 2024 (Nachzahlung in Höhe von 17.564 €) mit 77.500 € angesetzt  

(Vorjahr: 60.000 €). Das Rechnungsergebnis 2024 belief sich auf 31.006 €. 

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger) beträgt in diesem Jahr 35 % (Vorjahr: 

35 %).  
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Personal;  442.530 €; 13%

Kreisumlage; 847.450 €; 
25%

VGem-Umlage; 287.100 €;  
9%

Gewerbesteuerumlage; 
77.500 €;  2%

s. Verw. u. Betriebsaufw.;  
518.732 €;  16%

Zinsen; 18.600 €; 1%

Zuweis. u. Zuschüsse, 
Deckreserve; 603.400 €;  

18%

SV SOB; 45.000 €; 1%

SV BiG-B-L; 184.300 €; 6%

Zuf. zur SR AWB; 0 €;  0%
Zuf. zum VmH; 311.662 €; 

9%

Verwaltungshaushalt-Ausgaben

 

 

Zusammenfassung des Verwaltungshaushalts 

Im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ beträgt der planmäßige Überschluss 

1.269.664 € (Vorjahr: 172.350 €).  

 

Die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in 

Höhe von mindestens 102.100 € wird in diesem Jahr mit 308.832 € erreicht.  

Die Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass 

damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.  

Im Finanzplan wird die Pflichtzuführung im gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht.  

 

Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik im Finanzplanungszeitraum: 

Planungsjahre 2025 2026 2027 2028

Zuführung lt. HHPlan 308.832 € 449.298 € 455.298 € 456.898 €
Pflichtzuführung 102.100 € 103.500 € 105.000 € 106.500 €

Ergebnis 206.732 € 345.798 € 350.298 € 350.398 €  
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Vermögenshaushalt - Einnahmen 

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Ein-

nahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Kreditaufnahmen sind folgende Beträge ver-

anschlagt: 

 Beiträge u.  

ähnliche Entgelte 

 

 

EUR 

Zuweisungen u. 

Zuschüsse 

 

 

EUR 

Einnahmen aus 

der Veräußerung 

von Grundstücken 

und Sonstiges 

EUR 

Kreditaufnahmen 

 

 

 

EUR 

Feuerwehr 0 0 0 0 

Kindergarten 0 37.800 0 0 

Wohnbaugebiet  0 0 750.000 0 

Straßenbereich 0 27.000 0 0 

Abwasser-

beseitigung 
7.000  0 0 0 

Gewerbegebiet 0 0 200.000 0 

Allgemeines 

Grundvermögen 
0 0 205.000 0 

Kommunale 

Wärmeplanung 
0 25.700 0 0 

Breitband 0 0 0 0 

Steuern 0 126.500 0 0 

Summe: 7.000 217.000 1.155.000 0 
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Vermögenshaushalt - Ausgaben 

An Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im diesjährigen Vermögenshaushalt 

eingeplant:  

Investitionen 2025

Gliederung Maßnahme

0600. VGem-Investitionsumlage 46.400 €

1300. Feuerwehr 160.000 €

2110. Schule Berg im Gau - Laufbahn 100.000 €

2130. Schulverband Schrobenhausen 40.000 €

4600. Kinderspielplatz 10.000 €

5500. Sportvereine 1.100 €

6200. Wohnbaugebiet 90.000 €

6300. Sonstige Maßnahmen 10.000 €

GE "Stocket III" 20.000 €

6700. Straßenbeleuchtung (allgemein) 15.000 €

GuR BG-Dirschh. u. Dirschh.-Eppertsh. 61.000 €

Karl-Theodor-Straße 65.000 €

6900. Rückhaltemaßnahme Lampertshofen 20.000 €

7000. AWB allgemein (u.a. Kläranlage) 50.000 €

GE Stocket III 20.000 €

7200. Abfallbeseitigung 10.000 €

7700. Bauhof 755.000 €

7910. Gewerbegebiet 376.000 €

8160. Kommunale Wärmeplanung 36.000 €

8180. Breitband 10.000 €

8800. Allgemeiner Grunderwerb 80.000 €

8800. Diverse Pflanzungsmaßnahmen 10.000 €

8801. Allgemeiner Grunderwerb-Vorkaufsrecht 200.000 €

Gesamtsumme 2.185.500 €

Summe

 

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 92-96, 98) belaufen sich auf 

insgesamt 2.185.500 € (Vorjahr: 3.147.900 €). Dies entspricht 45,62 % des Vermögenshaushaltes 

(Vorjahr: 57,70 %) und 26,89 % des Gesamthaushaltes (Vorjahr: 35,64 %).  
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Die Investitionskosten für die Erschließung des Wohnbaugebietes „An der Karl-Theodor-Straße“ 

werden über einen Städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) abgewickelt. Die Veräußerung 

der Grundstücke erfolgt seit dem Jahr 2024 und die Einnahmen sind im Finanzplan entsprechend 

veranschlagt. 

 

Die übrigen Ausgaben und Einnahmen sind sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechnet werden 

konnten.  

Zuführung an 
Rücklagen mit SR; 
2.503.062 €; 52%

Erwerb von 
Grundstücken; 710.000 

€; 15%

Erwerb v. bew. 
Sachen; 165.000 €; 3%

Baumaßnahmen; 
1.223.000 €; 26%

Tilgungen; 102.100 €; 
2%

Zuweisungen u. 
Zuschüsse; 87.500 €; 

2%

Zuführung an VW H; 0 
€; 0% Zuführung an VW H SR; 

0 €; 0%

Vermögenshaushalt-Ausgaben
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Schulden 

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich folgendermaßen: 

Stand jeweils zum 31.12.: 
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Schulden Pro-Kopf-Schulden Landesdurchschnitt 771 €

 

Im Haushaltsplan 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen veran-

schlagt. 

Zum Jahresende 2025 ergibt sich ein Schuldenstand von voraussichtlich rd. 1,490 Mio. €. Bei 1.401 

Einwohnern (Stand: 31.12.2023) ergibt dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.064 €.  

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung bei vergleichbaren Gemeinden mit einer Einwohnerzahl 

von 1.000 bis 3.000 liegt bei 771 € (Stand: 31.12.2023). 

 

Verpflichtungsermächtigungen 

Im Haushalt 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.850.000 € für die Erweiterung 

mit Sanierung des Feuerwehrhauses und der Breitbanderschließung veranschlagt.  

HHStelle Maßnahme Veranschlagung Jahr

1300.9350 FF Berg im Gau; Feuerwehrhaus 1.500.000 € 2026,2027

1300.9500 Breitbandausbau 1.350.000 € 2026

Summe 2.850.000 €  
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Rücklagen 

Die allgemeine Rücklage wird zum 31.12.2025 einen voraussichtlichen Stand von rd. 2,5 Mio. € 

aufweisen.  

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in diesem Jahr sehr hohe Summen an Grundstückserlö-

sen veranschlagt sind und die Kassenwirksamkeit mit einem bestimmten Restrisiko verbunden ist. 

 

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik beträgt 

18.783 €.  

 

Aufgrund der Finanzplanung ergibt sich die nachfolgend dargestellte Rücklagenentwicklung  

(Stand jeweils 31.12):  
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Kassenkredit 

In der Haushaltssatzung wird die Ermächtigung für einen Kassenkredit auf 600.000 € festgesetzt.  

Im Vorjahr war die haushaltsrechtliche Ermächtigung ebenfalls bei 600.000 €. 

Ein Kassenkredit musste im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden. 
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Finanzplan 

Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028 wurden aufgrund der 

Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und der örtlichen Gegebenheiten 

erstellt. 

Die Finanzplanungen für die Jahre 2024 – 2028 sind ausgeglichen.  

 

Schlussbemerkung 

Ein wichtiger Wert zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die be-

reinigte freie Finanzspitze (VV Nr. 6.3 zu § 4 KommHV-Kameralistik). Diese errechnet sich aus der 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung 

zuzüglich der jährlichen Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHStelle 9000.3610). Hierbei 

sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben, denn nur dann ist es möglich, dass der Ver-

waltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.  

Stellt man die bereinigte Finanzspitze im Verhältnis zu den bereinigten Einnahmen des Verwal-

tungshaushaltes (Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes gekürzt um innerer Verrechnungen, 

kalkulatorische Einnahmen und Zuführung zum Vermögenshaushalt) erhält man einen weiteren 

Wert zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein Wert über 15 % ist als günstig, ein Wert von unter 5 % 

als ungünstig und ein Wert dazwischen als zufriedenstellend zu beurteilen.  
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Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass im Finanzplanungszeitraum der finanzielle Spielraum aus 

der freien Finanzspitze durchwegs zufriedenstellend ist.  
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Aus derzeitiger Sicht ist positiv zu erwähnen, dass im Finanzplanungszeitraum die gesetzliche 

Pflichtzuführung erreicht wird, keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind und die allgemeine Rückla-

ge sich planmäßig erhöht.  

Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die vorgesehenen Einnahmen aus den Grundstücksver-

käufen realisiert werden.  

 

 

 

 

 

Schrobenhausen, 10.03.2025 

gez. 

 
Manfred Reim 
Kämmerer 
Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen  
 
















































































	BG-0-Deckblatt 2025
	Bek.HH-Satzung 2025
	BG-HHSatzung 2025
	BG-5.1 Vorbericht 2025
	BG-Einzelpläne 2025-druck

